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§30
Inhalt und Anlagen des Umwandlungsbeschlusses

(1) In dem Umwandlungsbeschluß müssen mindestens bestimmt 
werden:

1. die Firma und der Sitz der Genossenschaft;
2. die Beteiligung der Mitglieder der LPG an der Genossenschaft 

nach den für diese geltenden Vorschriften;
3. Zahl, Art und Umfang der Anteile oder Mitgliedschaftsrechte, 

welche die Mitglieder durch die Umwandlung erlangen sollen;
4. die Rechte, die einzelnen Mitgliedern sowie den Inhabern 

besonderer Rechte in dem Unternehmen gewährt werden sollen, 
oder die Maßnahmen, die für diese Personen vorgesehen sind.

(2) Dem Umwandlungsbeschluß sind als Anlage eine Abschluß
bilanz der LPG sowie das Statut beizufügen. Für die Abschlußbilanz 
gelten die Vorschriften über die Jahresbilanz und deren Prüfung 
entsprechend. Sie braucht nicht bekanntgemacht zu werden.

(3) Der Beschluß zur Umwandlung in eine eingetragene Genossen
schaft muß die Beteiligung jedes Mitgliedes mit mindestens einem 
Geschäftsanteil vorsehen, ln dem Beschluß kann auch bestimmt 
werden, daß jedes Mitglied bei der Genossenschaft darüber hinaus 
mit so vielen Geschäftsanteilen, wie sie durch Anrechnung seines 
Geschäftsguthabens bei dieser Genossenschaft als voll eingezahlt 
anzusehen sind, beteiligt wird.

§31
Inhalt des Statuts

Das Statut einer eingetragenen landwirtschaftlichen Produktiv
genossenschaft muß zusätzlich zu dem im Genossenschaftsgesetz 
geforderten Inhalt festlegen:

1. wie die im Eigentum oder Besitz des Mitglieds stehenden 
Flächen von der Genossenschaft genutzt werden, ob dies auf der 
Grundlage eines Pachtvertrages oder durch genossenschaftliche 
Regelungen zu geschehen hat, wie der Inhalt des Vertrages oder 
der genossenschaftlichen Regelungen periodisch an die Bedin
gungen des Marktes arvgepaßt werden und die Gründe sowie 
Modalitäten der Beendigung der Pacht- und Nutzungsverhält
nisse, der Eigentümer das Recht hat, einzelne Teile seiner Fläche 
aus der genossenschaftlichen Nutzung zu nehmen;

2. wie die Arbeits- und Sozialverhältnisse sowie die Vergütung der 
Mitglieder zu gestalten sind.

§32
Vorbereitung und Durchführung der Vollversammlung

(1) Der Vorstand der LPG hat allen Mitgliedern spätestens 
zusammen mit der Einberufung der Vollversammlung die Umwand
lung als Gegenstand zur Beschlußfassung schriftlich anzukündigen.

(2) Auf die Vorbereitung der Vollversammlung ist § 8 entsprechend 
anzuwenden.

(3) Für die Durchführung der Vollversammlung gilt § 9 entspre
chend. __

§33
Ausschluß der Anfechtung des Beschlusses

Eine Klage gegen die Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses 
kann nicht darauf gestützt werden, daß das Umtauschverhältnis von 
Anteilen zu niedrig bemessen ist oder daß die Mitgliedschaftsrechte 
bei der neuen Genossenschaft kein ausreichender Gegenwert für die 
Mitgliedschaftsrechte bei der LPG sind.

§34
Verbesserung des Beteiligungsverhältnisses

(1) Sind die in dem Umwandlungsbeschluß bestimmten Anteile an 
der Genossenschaft zu niedrig bemessen oder sind die Mitglied
schaftsrechte kein ausreichender Gegenwert für die Mitgliedschafts
rechte bei der LPG, so kann jedes Mitglied, dessen Recht, gegen die

Wirksamkeit des Umwandlungsbeschlusses Klage zu erheben, nach 
§ 33 ausgeschlossen ist, von dem Unternehmen einen Ausgleich durch 
bare Zuzahlung verlangen.

(2) §§ 33 und 34 Abs. 1 gelten sinngemäß bei Teilungen oder 
Zusammenschlüssen von LPG.

§35
Anmeldung und Eintragung der Umwandlung

(1) Die neue Rechtsform der LPG ist zur Eintragung in das 
Register, in dem die LPG eingetragen ist, anzumelden.

(2) Ändert sich durch die Umwandlung die Art des für das 
Unternehmen maßgebenden Registers oder wird durch eine damit 
verbundene Sitzverlegung die Zuständigkeit eines anderen Registers 
begründet, so ist die eingetragene Genossenschaft zur Eintragung in 
das für die neue Rechtsform zuständige Register anzumelden.

(3) Der Vorstand der LPG hat einen Hinweis auf die bevorstehende 
Umwandlung zur Eintragung in das Register des Sitzes der LPG 
anzumelden.

§36
Verpflichtung zur Anmeldung

Die Anmeldung nach § 35 ist durch alle Mitglieder des Vorstandes 
der eingetragenen Genossenschaft sowie durch alle Mitglieder ihres 
Aufsichtsrates vorzunehmen.

§37
Wirkungen der Eintragung

(1) Die Eintragung der neuen Rechtsform in das Register hat 
folgende Wirkungen:

1. Die LPG besteht als eingetragene Genossenschaft weiter.
2. Die Mitglieder der LPG sind nach Maßgabe des Umwandlungs

beschlusses und Erfüllung der Voraussetzung gemäß § 15a des 
Genossenschaftsgesetzes an der eingetragenen Genossenschaft 
beteiligt Rechte Dritter an den Mitgliedschaftsrechten der LPG 
bestehen an den an ihre Stelle tretenden Anteile oder Mitglied
schaftsrechten der eingetragenen Genossenschaft weiter.

(2) Mängel der Umwandlung lassen die Wirkungen der Eintragung 
der neuen Rechtsform in das Register unberührt

§38
Benachrichtigung der Anteilsinhaber

Der Vorstand hat jedem Mitglied unverzüglich nach der Bekannt
machung der Eintragung der eingetragenen Genossenschaft in das 
Register, deren Inhalt sowie die Zahl und den Nennbetrag der 
Anteile, die auf ihn entfallen sind, sowie den Betrag seines Geschäfts
guthabens, den Betrag und die Zahl seiner Geschäftsanteile, den 
Betrag einer noch zu leistenden Einzahlung und gegebenenfalls den 
Betrag der Haftsumme der Genossenschaft schriftlich mitzuteilen.

§39
Sorgfaltspflicht

Für die Sorgfaltspflicht des Vorstandes der LPG gilt § 13 entspre
chend.

§40
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Ein Mitglied, das seine Mitgliedschaft im Zusammenhang mit 
der Umwandlung seiner LPG in eine eingetragene Genossenschaft 
beenden will, kann das spätestens bis zwei Monate nach dem Tage, an 
dem die entsprechende Registereintragung öffentlich bekannt ge
macht worden ist, erklären. Dem Mitglied ist der Erwerb seines 
Anteils an der LPG durch die eingetragene Genossenschaft gegen 
eine angemessene Barabfindung anzubieten.


